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„Though this be madness, yet there is method in’t“

„Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode“

William Shakespeare, Hamlet (um 1600),
Szene II 2; dt. Übersetzung nach A.W. Schlegel
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Vorwort

Das Buch fand zu unserer Freude viel Anklang und war seit längerem vergriffen. Da
uns nichts davon als überholt oder defizitär erscheint, war es vor allem gründlich
durchzusehen und zu aktualisieren. Das betraf vor allem die Literaturhinweise zum
selbstständigen Weiterstudium. Gewiss bleiben Wünsche offen, wie sie unten in Rn. 3
angesprochen sind. Eugen Ehrlich und Philipp Lotmar wären gute Kandidaten für die
vielbeschworene Lebensnähe der Jurisprudenz als methodisches Problem. Aber sie ge-
hören nicht zum unverzichtbaren Kanon und so musste hier ‚gespart‘ werden. An Hin-
weisen auch dazu fehlt es jedenfalls nicht, s. Personenregister. Ausgebaut oder hinzuge-
fügt wurden Abschnitte zur soziologischen Jurisprudenz, zur europarechtlichen Me-
thode, zur strukturellen Kontinuität der Denktypen und zum Fallvergleich. Im Übrigen
wurde der ganze Band intensiv durchgearbeitet und vieles Kleinere und Sprachliche
modifiziert, korrigiert und ergänzt, insbesondere alle Neuauflagen nachgetragen und
die Bibliographie erneuert.

Eine Analyse von Entscheidungspraktiken liefern wir nicht mit, nur einige Hinweise
dazu (Rn. 21 Fn. 63 und Rn. 1569). Mehr wäre geradezu vermessen und vor allem
nicht entscheidend. Denn die Praktiken ergeben im Verfassungsstaat der Neuzeit keine
Methodennormen und zeigen vor allem nicht deren hier wichtige Kontexte und Prä-
missen. Ohnehin waren die meisten der älteren Mustermethodiker zugleich erfahrene
Praktiker in Spruchfakultäten und Gerichten – anders als heute. Jedenfalls haben wir
viel Mühe darauf verwendet, jede der vorgestellten Methodiken am Ende an einem ju-
ristischen Beispiel der Autoren selbst zu erproben.

Methodik muss vor allem zwei Probleme lösen: Wie löst man Fälle ‚richtig‘ und war-
um löst man sie so wie man sie löst. Die erste Frage ist eine rechtspraktische Frage.
Nach welchen Regeln geht eine bestimmte Jurisprudenz zu einer bestimmten Zeit bei
der Falllösung vor. Das ist kein rein wissenschaftliches Problem im Sinne von For-
schung. Die Lösung besteht seit je in einer juristischen Kunstlehre. Kunstlehren sind je-
weils zeitgemäße Konventionen und/oder Normforderungen und keine ewig wissen-
schaftlichen Forschungs- und Theoriefragen. Die neuere Methodentheorie hat als Ar-
gumentationstheorie darüber hinaus gut begründet, dass es sich um ein Problem der
‚richtigen‘ Darstellung der geforderten Begründungen handelt (s. Rn. 1476 ff.). Ohne-
hin werden solche Begründungen erst im Zuge des modernen Verfassungsstaates mehr
und mehr eingefordert.

Die Forderung nach Begründung oder gar bestimmten Begründungen reflektiert schon
die zweite Frage, das ‚Warum so?‘. Die Antwort hängt heute ab von den Verfassungen.
Denn Methodenfragen sind Verfassungsfragen. In diesem Sinne wird hier keine ab-
strakte Methodentheorie betrieben und auch nicht allein Methodik des Zivilrechts.
Manches so diskutierte Problem verliert daher seine kaiserlichen Kleider und erscheint
als Scheinproblem oder bloße Technikfrage. Viel wichtiger als solch abstrakte Theorie
ist das Verständnis der Zeitbedingtheit aller Methodennormen und -theorien. Es geht
zwar immer um Jurisprudenz, aber doch in sehr verschiedenen politischen, ökonomi-
schen, sozialen, sittlichen, professionellen und weiteren Zusammenhängen. Der Ge-
schichtsgarten ist groß. Das ist wichtig, weil diese Zusammenhänge die Methoden ent-
scheidend bestimmen. Wie das geschieht, kann man am besten anhand prominenter
geschichtlicher Fälle lernen. Solche Fälle dienen uns daher zum Leitfaden. Am Leitfa-
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den dieser wichtigen Musterfälle und ihrer verfassungspolitischen Bedingtheiten lassen
sich die heutigen Probleme besonders gut und anschaulich klären.

Wir danken erneut dem Nomos-Verlag und einer Reihe von kritischen Lesern!

 

Frankfurt am Main, im Dezember 2016 Joachim Rückert und Ralf Seinecke

Vorwort zur zweiten Auflage

Die erste Auflage dieses Einführungsbandes in juristische Methodenfragen erschien
[ohne Vorwort] im Jahre 1997 als „Fälle und Fallen in der neueren Methodik des Zi-
vilrechts seit Savigny“ unter Mitarbeit von Frank Laudenklos, Michael Rohls und Wil-
helm Wolf. Sie wurde im Ganzen überarbeitet und grundlegend zu einer umfassenden
Lehrbuchdarstellung erweitert. Dabei blieben die eigenständige Konzeption und die ur-
sprünglichen Beiträge erhalten. Diese Beiträge wurden alle durchgesehen und um neue-
re Literatur ergänzt.

Diese Methodendarstellung soll anleiten zum selbstständigen Umgang mit Methoden-
fragen. Dazu dienen verschiedene Zugriffe, die zusammen ihren besonderen Sinn erge-
ben, aber auch separat benutzt werden können. Am Anfang stehen zwölf knappe Me-
thodenregeln. An sechzehn Beispielen werden die Hauptpositionen der neueren Me-
thodik seit Savigny in ihren originären Kontexten vorgeführt. Drei Berichte erweitern
den juristischen Methodenblick um ökonomische und vergleichende Perspektiven. Das
Resümee bilanziert diese Studien.

Der HISTORISCHE ÜBERBLICK erzählt die Geschichte der juristischen Methode seit Savigny
neu. Das war notwendig. Die letzten großen Methodenerzählungen von Boehmer, Wie-
acker und Larenz, die 1950/51, 1952 und 1960 vorgelegt wurden, waren vom Kampf
gegen das liberale 19. Jahrhundert geprägt. Die Verdammungsurteile sprach man
schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie hallen als ungeprüfte Vorurteile bis heute
nach, obwohl sie längst widerlegt sind. Der Methodenkampf war immer auch ein poli-
tischer Kampf um die Rechtsmacht. Gesetzgeber, Justiz und Rechtswissenschaft strei-
ten um diese Macht bis heute. Deshalb sind Methodenfragen stets auch Verfassungs-
fragen. Diese Fragen berühren natürlich nicht nur das Zivilrecht. Ein ähnlicher Zugriff
auf Rechtsbegriff und Methoden im Strafrecht und im öffentlichen Recht wäre wich-
tig. Das lässt sich jedoch nicht in einem Band bewältigen.

Großer Dank gilt zuletzt etlichen Studenten, Mitarbeitern und Kollegen, die freigiebig
Energie, Enthusiasmus, Texte und Diskussionen beisteuerten. Für die zweite Auflage
war dies vor allem und in sehr vielem Ralf Seinecke. Er hat eine Reihe wichtiger Er-
weiterungen erfolgreich angeregt und alle Texte kritisch mitdurchgesehen. Sein Name
erscheint deswegen auch als Mitherausgeber. Philipp Sahm hat die neuere Literatur
umsichtig erschlossen. Audrey Bouffil hat wesentlich geholfen bei den Korrekturen
und Andreas Engelmann hat gründlich und genau die Register erstellt. Dr. Johannes
Rux und Sabrina Preisinger vom Nomos Verlag danken wir für wiederholten freundli-
chen Ansporn.

 

Frankfurt am Main, im Mai 2012 Joachim Rückert

Vorwort zur zweiten Auflage
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